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Liebe Leserin
Lieber Leser

Ich blättere die ZOOM-Nummern dieses Jahres

durch und finde keine einzige Besprechung über

einen Beitrag oder ein Sendegefäss am Fernsehen.

Auch entsprechende Artikel während des letzten

Herbstes lassen sich an einer Hand abzählen.

Woran liegt das? Sind die Redaktoren und ZOOM-

Mitarbeiter/-innen fernsehmüde geworden? - Was

mich betrifft, mag diese Vermutung teilweise

zutreffen. Ich sehe weniger fern als noch vor ein paar
Jahren und schätze, dass Fernsehen eine geringere

Rolle für meine Meinungsbildung spielt. Ganz

wenige Sendungen haben sich in meine Erinnerung

eingeprägt, haben mir eine neue Einsicht oder ein

Gefühl erschlossen. Aus den Programmen, die so

inständig mit Design, unterhaltender Präsentation

und der Attraktivität von bewegten News für sich

selbst werben, bleibt kaum etwas im Gedächtnis

haften.

Der bei mir und wohl auch bei der Themenwahl

unserer Zeitschrift festgestellte Überdruss an

bestehenden Fernsehprogrammen hat allerdings nichts

zu tun mit einer generellen bildungsbürgerlichen

Ablehnung des audiovisuellen Mediums. Im Gegenteil,

wir halten dafür, dass das Fernsehen mit seinen

Programmen einen wichtigen sinnstiftenden

und aufklärenden Beitrag zur öffentlichen

Meinungsbildung zu leisten hätte. So fragen wir etwas

kritisch nach der geheimen Botschaft der

Programmstruktur (7/87) oder nach der Bedeutung

des Fernsehens für das kulturelle Selbstverständnis

von Immigranten (2/88). In dieser Nummer

veröffentlichen wir ein philosophisches Essay über die

menschenbildnerischen Möglichkeiten der Television

und die sich daraus ergebenden Aufgaben.

Kritisch haben wir uns in den letzten Jahren mit

der Organisation und Regelung des Rundfunks aus-

.«zapfte.
einandergesetzt, zuletzt Urs Jaeggi mit der

Botschaft des Bundesrates zum neuen Bundesgesetz

über Radio und Fernsehen (RTVG; 23/87). Urs

Meier greift diese Diskussion wieder auf und

schlägt in dieser Nummer eine Revision des RTVG

vor, wie sie von einer medienpolitischen Gruppe

der Arbeitsgemeinschaft für Kommunikationskultur

(AfK) beraten wurde. Konsequent vom publizistischen

Leistungsauftrag ausgehend, wie ihn die

Verfassung festhält, entwirft er eine Ordnung für die

elektronischen Medien. Die AfK will mit ihrem

Nachfrage-Modell eine Alternative zur schleichenden

Kommerzialisierung des Rundfunks aufzeigen,

deren negative Folgen die Botschaft des Bundesrates

zwar erkennt, aber ihnen zu wenig entschieden

entgegentritt. Der Vorschlag der AfK sieht, ähnlich

dem des Bundesrates, eine starke Stellung der

SRG vor, die gegen eine mächtige ausländische

kommerzielle Konkurrenz die gleichmässige

Grundversorgung unseres Landes mit Radio- und

Fernsehprogrammen gewährleisten soll. Da auf den

relativ kleinen Radio- und Fernsehmärkten der

Schweiz in der Regel nur ein privater Veranstalter

in Ergänzung zur SRG auftreten kann (vgl. Lokalradios),

hält die AfK die wirtschaftliche Konkurrenz

für wenig tauglich, um den publizistischen Wettbewerb

zu beleben. Sie schlägt deshalb im Rahmen

des öffentlichen Modells ein Verfahren vor, in dem

unterschiedliche Interessen und Geschmäcker sich

zu Programmanbietern formieren können. Diese

müssen sich allerdings in das beschränkte öffentliche

Gut der Kanäle teilen. Sendezeiten und Finanzen

erhielten sie entsprechend dem Erfolg beim

Publikum sowie entsprechend der Zahl ihrer Mitglieder.

Den bestechenden Vorteil des AfK-Modells

macht aus, dass es Wettbewerb unter mehreren

Veranstaltern aussenplural und doch im Rahmen

des öffentlichen Modells organisiert.

Mit freundlichen Grössen

atHvva/s ^.cnJtlrouo
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